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Ihr Antrag nach dem ThürTG/ThürUIGVIG 

Ihr E-Mail-Schreiben vom 20. Oktober 2020 

vielen Dank für. Ihr E-Mail-Schreiben vom 20. Oktober 2020, mit dem Sie 

unter Verweis auf &$ 9 Abs. 1 des Thüringer Transparenzgesetzes (ThürfG) 

‚sowie 8 3 Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) und & 1 des Ge- 

setzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation 

'(VIG) beantragt haben, Ihnen Handreichungen und sonstige Unterlagen zu. 

Datenschutz und IT-Sicherheit im juristischen Vorbereitungsdienst (Referen- 

dariat) wie z. B. Konzepte zur sicheren IT-Nutzung durch die Referendare 

oder Handreichungen zum Umgang mit sensiblen Informationen zuzusen- 

den. ' 

Ihrem Antrag kann nicht entsprochen werden, da der jeweilige Anwendungs- 

bereich des Thüringer Transparenzgesetzes sowie des Thüringer Umweltin- 

formationsgesetzes und des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheits- 

bezogenen Verbraucherinformation nicht eröffnet. ist. 

Gem. $ 2 Abs. 4 ThürTG gilt dieses Gesetz für u. a. Bildungs- und Prüfungs- 

einrichtungen nur, soweit Informationen über den Namen von Drittmittelge- 

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch das TMMJY und Ihre Ansprechpartner 
hierzu erhalten Sie im Internet unter Hitps:Hunww.Justiz. thueringen. Seidatenschutz, 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

   Justizprüfungsamt 
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bern, die Höhe der Drittmittel und die Laufzeit der mit Drittmitteln finanzierten 

abgeschlossenen Forschungsvorhaben betroffen sind, Diese Voraussetzun- 

gen liegen im vorliegenden Fall nicht vor, so dass ein Anspruch nach 8 9 

Abs. 1 ThürTG gegenüber dem Justizprüfungsamt nicht geltend gemacht 

. werden kann. 

Auch der Anwendungsbereich des Thüringer Umweltinformationsgesetzes ist 

nicht eröffnet, da kein Zugang zu Umweltinformationen i. S. d. $2 Abs. 3 Nr. 

1- 6 ThürVlG begehrt wird. 

Das gleiche gilt für den Anwendungsbereich des Gesetzes zur Verbesserung 

der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation, dessen Anwendungsbe- 

reich ($ 1 Nr. 1 und 2 VIG) ebenfalls nicht eröffnet ist. 

Allerdings möchte ich Sie darauf hinweisen, dass spezifische Handreichun- 

gen zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit im Zusammenhang mit dem ju- 

ristischen Vorbereitungsdienst hier nicht existieren, sondern für den Umgang 

mit personenbezogenen Daten der Rechtsreferendare unmittelbar die ein- 

schlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften gelten und die Rechtsrefe- 

rendare im Zusammenhang mit der Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

auch die nach der DS-GVO erforderlichen Belehrungen erhalten. 

Diese sind über den Link https:/Austiz.thueringen.de/ipa/vorbereitungsdienst/, 

Downloadbereich / Formulare und Hinweisblätter allgemein zugänglich. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Hinweisen weitergeholfen zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

     Referatsleiterin 
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